
MANAGEMENT I Bau projekt-Controtling

Nachtragsmanagement
Die Berücksichtigung von Nachträgen im Bauprojekt-Controtting

Die Kernoufgobe des Bauprojekt-Controllings im Zusømmenhøng mit der Noch-
tragsthemotik ist, Nochtröge bzw. Nochtragspotentiale zu erkennen und diese
im Hinblick auf die Steuerungsaufgabe des Controllings adöquat zu behondeln.
Nochtröge stellen geänderte Vergütungsansprüche des Auftrognehmers bei ouf-
troggeberseitig zu vertretenden Bauvertragsabweichungen dor. Eine solche Ver-
tragsobweíchung zu erkennen, setzt bei den Projektverontwortlichen die genoue
Kenntnis des Bou-Solls - also des Bøuvertrags - vorous.

Abb. 1: Nachträge wegen Behinderung NOB/B 3 ó)

Nachtragserkennung als Grund-
voraussetzung des Bauprojekt-
Controlling
Aus Controttinggesichtspunkten unbedingt
wichtig sind bei der Nachtragserkennung
die Durchführung einer Beweissicherung

und Dokumentation sowie insbesondere die

schrifttiche Ankündigung der Mehrkosten
(Nachtrag) beim Auftraggeber und das nach

Mögtichkeit vor der Ausführung. ln der Pra-

xis empfiehtt es sich unternehmensweit gü[-

tige Checktisten zu gebrauchen, die es den

Projektverantwort[ichen erlau ben,, Nachträ-
ge und Nachtragspotentia[e frühzeitig zu

erkennen. lnsbesondere bei Pauschatverträ-
gen ist es mitunter problematisch zu erken-

nen, ob eine Veränderung des Bausotts z. B.

durch eine geänderte (5 2 Nr. 5 VOB/B) oder
eine zusätzliche (9 2 Nr. ó V0B/B) Leistung

vorliegt, die einen geänderten Vergütungs-

anspruch des Auftragnehmers (Nachtrag)

nach sich zieht oder nicht. Der Gebrauch

von Ablaufschemen (wie in Abb. 1 und 2)

erleichtert das Erkennen von Nachträgen

bzw. Nachtragspotentia[en.

Nachtragsbewertung im System
des Ba uprojekt-Controlling
Zwischen den beiden ,,Extremstadien" Er-

kannt und Genehmigt/Abgetehnt eines

Nachtrages bzw. eines Nachtragspotentia[s
sind aus Contro[[ing-Gesichtspunkten min-
destens vier Phasen zu unterscheiden. die
nach Bedarf unternehmensindividue[[ wei-
ter aufgegliedert werden können. Die sau-

bere Trennung dieser Phasen und ihre

Dokumentation ist aus Contro[[inggesicht-
punkten aus zweiertei Gründen wichtig,.
Erstens kann sich der Zeitraum zwischen

Erkennen und endgültiger Genehmigung
bzw. Ablehnung eines Nachtrages extrem
[ang hinauszögern und zweitens können

auch nicht bzw. noch nicht genehmigte
Nachträge Kostenveränderungen auf Auf-
tragnehmerseite nach sich ziehen, die im
System des Bauprojekt-Controlting frühzei-
tig - also bereits zum Zeitpunkt ihres Er-

kennens berücksichtigt werden müssen.

I Phase 1: Der Nachtrag wird erkannt und

dem Auftraggeber angekündigt bzw. an-
geboten.

I Phase 2: Der Nachtragwird vom AG dem

Grunde nach sachtich anerkannt, die

wertmäßige Höhe wird jedoch noch ge-

prüft bzw. bleibt noch offen.
I Phase 5: Der Nachtrag wird mit dem

Grunde und der Höhe (mit oder ohne
weitere Preisverhand[ungen) nach ge-

nehmigt und beauftragt.
I Phase 4: Der Nachtrag wird vom Auf-

traggeber endgüttig abge[ehnt.
Die unterschiedlichen Phasen eines Nach-

trages haben ganz unterschiedtiche Auswir-
kungen auf die Kosten- und Erlösseite eines

Bauprojektes. Während z. B. a[[e Nachtags-
phasen Auswirkungen auf die lst-Kostensei-
te eines Bauprojektes haben (zumindest für
die Fätte in denen eine auftragnehmerseitig
zu erbringende,,nachtragsrelevante" Bau-

leistung unterstetlt wird) zieht nur der dem

Grunde und der Höhe nach (schriftÌich) ge-

nehmigte Nachtrag auch eine gesicherte
Erlösveränderung zum Bauprojektende
nach sich. Um Nachträge in ihren verschie-

denen Phasen contro[[inggerecht behande[n

zu können sotlte unternehmensübergrei-
fend vereinbart werden, wetche Phase eines

Nachtrages in den zentraten Controlting-ln-
strumenten - also in der Nachtragskatkuta-

tion (Angebotskalkutation von Nachträgen),

in der Vertragskalkulation, in der Arbeitskal-
kutation, in der Prognosekalkulation und in
der Leistungsbewertung - sowohl auf der
Kosten wie auch auf der Erlösseite berück-

sichtigt werden darf. ln der Controlling-Soft-
ware kann dies durch Status-Kennzeichen

erfotgen. Die nachfolgende Tabette Abb. 5
zeigt eine Mögtichkeit einer solchen Zuord-

Schritt 1 Bau-So[[-/Bau-lst-Vergteich
1.1 Prüfung auf Ansatzpunkte für Behinderungen
A[te Hinweise, die auf eine Behinderung hinauslaufen
können rechtzeitig dokumentieren (Mange[hafte
Ausführungsuntertagen, verspätete Planlieferung,
erhebtiche Mehrmengen, Verzögerung durch Vorunterneh-
mer)

erkannt /
Ankündigungen

Schritt 2 Mitwirkungspflicht des AG

2.1 Prüfung, ob der jeweilige Umst¿nd im Risikobereich
des AG tiegt,
Wenn ja =>
Wenn nein => Umstände schneltstens beseitigen (Pöna[e

drohen).
2.2 Bei Behinderungsanzeige
Genaue Dokumentation a[s p[ausibte Anhattspunkte
für Zeitmehrbedarf und/oder Schadensersatz. =>

Beh i nderu ngsa nzeige

Nachtragsa ngebot

Behinderu ngsa nzeige

Schritt 3 Anspruchskonkurrenz zwischen Só VOB/B und 52.5
5.1 Para[[ete Prüfung der Ansprüche aus V0BiB 5 2.5 bei
zeitl. Anordnung des AG = geänderte Leistung. =>

Evt. auch Nachtrag
gem. S 2.5 VOB/B

Schritt 4 Beschteunigung
4.1 Vorsicht bei Beschleunigungsmaßnahmen, diese
müssen vom AG angeordnet werden, damit sie vergü-
tungspflichtig sind.

Nachträge wegen Behinderung (VOB/B I ó) l(onsequenz
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kein Nachtrag
Erkannt / Nachtrag ankündigen

kein Nachtrag

Schritt L Ba u-So[-i Bau-lst-Vergteich
1.1 Prüfung auf Ansatzpunkte für Nachträge
Eingehende Unterlagen vom AG oder Dritte (Briefe, Faxe, mündliche Anordnungen, P[äne oder Geneh-
migungen) sowie endgültig festgestellte bau[iche Rahmenbedingungen sind auf Ansatzpunkte für
Nachträge zu prüfen.
D.h., es ist zu ermitteln, welches (künftige) Bau-lst sich ergäbe, wenn aufgrund der zuvor beschrie-
benen Randbedingungen gebaut werden muss
1.2 Feststetlung des Bauso[[s / Dokumentation
1.5 Bau-Sott / Bau-lst-Vergleich
Bau-lst = Bau-SoL[ => Prüfverfahren fortsetzen
1.4 Weitere Prüfung
Abweichung durch AN zu vertreten => Auswirkungen auf Bauverlauf und Kosten prüfen
Abweichung durch AG zu vertreten => Feststellen und genau dokumentieren.

Schritt 2 Prüfung Anordnung durch AG

2.1 Gibt es eine klare und unmissverständliche Anordnung des AG, die festgestetlte Abweichung
auszufú hren?
2.2 lst die Anordnung schrifttich erfoþt?
2.3 Handett es sich um eine Anordnung des AG oder eines vom AG bevoltmächtigten Dritten?
2.4 Hat der Handelnde Vollmacht für den, den er vertritt?
2.5 Dokumentationen
Dokumentation der Bau-So[/Bau-lst-Abweichung
Dokumentation der Anordnung, der Schriftform und.der Vo[[macht
Dokumentat¡on der angeordneten [/aßnahme mit,,Anderungsme[dung"
0hne wirksame Anordnung, diese beim AG einholen
Bei Verweigerung =>
Bei wirksamer Anordnung => Schritt 5 Behi nderu ngsa nzeige

Schritt 3 Meh rkostena nwend ung
3.1 Ermitttung der Mehrvergütung auf Basis der Auftragskalkulation

Schritt 4 Nachtragsa ngebot
4.1 Preiseinigung vor Ausführung ver[angen
Preiseinigung vor Ausftjhrung wird vom AG abgelehnt =>

4.2 Preiseinigung vor Ausführung wird vom AG abgelehnt =>

AN hat aber trotzdem ausgefúhrt =>

4.3 Preiseinigung vor Ausführung kommt zustande =>

Nachtrag

Leistung nicht sofort ausführen

- Leistungsverweigerungsrecht
juristisch prùfen lassen

Ausführung ohne Anordnung
Gefahr der Nichtvergütung
Nachtrag einreichn

Nachtrag = Nachtragsangebot

Nachträge aus geändcrtcr odcr zrrsätzliclrer Leistung (VOB/B 5 2 Nr.5 und Nr. ó) l(onsequenz

Abb. 2: Nachträge aus geänderter oder zusätzlicher Leistung (VOB/B S 2 Nr. 5 und Nr. ó)

nungsmatrix. Für die Behandlung von Nach-

trägen und Nachtragspotentia[en in den

oben genannten Controtling-lnstrumenten
gelten bestimmte Regetn. Grundsätz[ich

durchläuft ein Nachtrag die gleichen Con-

trolling-Phasen wie dies auch für den Haupt-

auftrag gi[t, so dass die für den Hauptauf-
trag gültigen Contro[[ing-Regeln auch für
die Behandlung des Nachtrages gelten.

Nachtragskalkulation
Atte Nachträge müssen grundsätzlich auf
Basis der Urkalkulation in einer Nachtrags-
katkutation kalkuliert werden. Das bedeu-
tet, dass die vereinbarten Vertragsbedin-
gungen des Hauptauftrages auch für die
entsprechenden Nachträge gelten. Dem-
nach müssen die gteichen Zuschtagsfak-
toren herangezogen werden, die auch bei
der Preisbitdung des ursprüngtichen Bau-
auftrages gewähtt wurden. Ebenfatts sind
die vereinbarten Rabatte und Skonti zu be-
achten. Es ist deshalb bei der Nachtragsbe-
arbeitung erfordertich, zunächst die Frage.

ob und in wetcher Höhe Rabatte und Skonti

auch beim Nachtrag wie beim zugehörigen
Auftrag zur Anwendung kommen solten, zu

k[ären. Des weiteren müssen bei Verwen-

dung identischer Produktionsbestandtei[e
die ursprüngIichen EKT-Werte eingesetzt
werden. A[[e anderen Kostenbestandteite
werden entweder auf Nachweis kalkuliert
oder verhandelt. Für Abweichungen von

den Basisdaten des Hauptauftrages so[[
eine Begründung angegeben werden. Bei

jedem Nachtragsangebot sind durch die
Bauleitung Bewertungen der neu angebote-
nen Preise vorzunehmen, sofern diese nicht
mit dem Hauptauftrag übereinstimmen. ln
diesen Fä[[en muss die Preisprüfung an-

hand aussagefähiger Kalkulationsnach-
weise des Auftragnehmers auf den Preiser-

mitttungsgrundlagen des Hauptauftrages
(2. B. Einheittiche Formblätter = EFB-Btätter

nach Vergabehandbuch) vorgenommen
werden. Gegebenenfatts kann die Öffnung
der Urkalkulation verlangt werden. Die

Nachtragskalkulation ist somit grundsätz-

lich immer ein ,,vorgeschatteter" Bestand-
teil der späteren Vertragskalkulation. Hier

wird der ,,erkannte" Nachtrag erst einmal
a[s Position/Titel mit inhaltticher Leistungs-

beschreibung erfasst, wird dann beim AG

,,angekündig" und nach erfolgter Katkutati-

on mit Preisermittlung,,angeboten".

Vertragskalku [ation
ln die Vertragskalkulation werden aus-

schtießtich nur die ,,genehmigten" (beauf-

tragten) Nachträge überführt. Sie erhöhen
somit mit ihren Ertösen die Auftragssumme
und fließen hierüber in die Bauabrechnung
und Rechnungssteltung ein. Sie sind also

durch Beauftragung des AG's Vertragsbe-
standteit geworden. lst ein Nachtrag zwar
dem Grunde aber noch nicht der Höhe nach

genehmigt ist unternehmensindividue[[
(aber im Unternehmen einheittich) zu ent-
scheiden, wie dieser Nachtrag mit noch un-
bekanntem Erlösanteil in der Vertragska[-

kulation zu berücksichtigen ist.

Arbeitskalkulation
Die Arbeitskatkulation dient a[s wesent-
licher BestandteiI des Bauprojekt-Contro[-

7-81 20LL www.baumarkt-online.info 53



I

MANAGEMENT I Bauprojekt-Controtling

Abb. 5: Tabelte zuordnungsmatrix

[ings der baubetriebswirtschaftlichen Bau-

projektsteuerung. Wie gesagt ist sie eine

Weiterentwicklung der Vertragskalkulation
und Liefert mit ihren Soll-Daten (So[[-Men-

gen und Soll-Kosten) die Basis für die stich-
tagsbezogene Leistungsbewertung (Leis-

tungsmetdung). Neben den genehmigten
Nachträgen sollte sie auch die ,,angebote-
nen" und die,,sachlich anerkannten" Nach-

träge beinhalten. Da in der Baupraxis die

sachliche Genehmigung, die anschließende
Beauftragung und die tatsächliche Ausfüh-
rung angebotener Nachtrags[eistungen
zeittich oft erheblich auseinanderklaffen,
muss eine betriebswirtschaftliche Bewer-

lich beauftragt wurden. Bei der monattichen
Ergebnisermittlung eines Bauprojektes er-

rechnet sich das Ergebnis dann aus der Dif-

ferenz der ermittetten und bewerteten Bau-

leistung und den lst-Kosten (inkt.

Abgrenzungen) zu einem Stichtag. Wie be-

reits oben ausgeführt, ergeben sich in der
atttägtichen Ausführungspraxis aber oft er-
hebtiche Zeitdiskrepa nzen zwischen Ausf üh-

rung und Beauftragung. Sind für eine Nach-

tragsleistung bereits Kosten (Lohn, Materia[,

Geräte oder auch Nachunternehmer) ent-
standen und die Nachtragsteistung zwar

sachlich anerkannt aber noch nicht die end-
güttige Preishöhe verhande[t bzw. beauftragt

worden, würde bei einer Nichtberücksichti-
gung dieses Nachtrages in der Leistungsbe-

wertung ein negatives Ergebnis ausgewie-

sen, weil keine Leistung für den Nachtrag

aktiviert würde. Hande[srechtlich würde eine
solche Vorgehensweise zw¿r dem strengen
Niederstwertprinzip entsprechen, betrieb-
wirtschafttich macht es jedoch keinen Sinn,

da das Projektergebnis zu schlecht darge-
stetlt würde. Daher sollten für die Leistungs-

metdung die gteichen Nachtragsstatuskenn-

zeichen wie in der Arbeitskalkulation möglich
sein, um z. B. auch noch nicht preislich be-
auftragte Nachträge in der Leistungsbewer-

tung berücksichtigen zu können.

Die Vorgehensweise der Berücksichti-
gung noch nicht genehmiger Nachträge in
der Leistungsbewertung soltte auf atte Fätte

für das Gesamtunternehmen einheittich er-
folgen. Dabei empfiehLt es sich, in der
Leistungsbewertung nur solche noch nicht
endgüttig genehmigten Nachträge zu be-

rücksichtigen, für die zumindest ein vom
Auftraggeber unterschriebenes Verhand-

[ungsprotokoll vorliegt, in dem die Nachträ-
ge dem Grunde nach anerkannt sind. Die

Bewertung der Nachträge so[[te dann grund-
sätztich konservativ (2. B. maximaI zur Höhe

der,,geleisteten" EKT) a ngesetzt werden.

Prognoseka Ikulation
Die Prognosekatkutation setzt sich sowohI
kosten- a[s auch ertösseitig und mengen-
mäßig aus lst-, Sott- und Prognosedaten

zusammen. ZieI der Prognoseka[kulation
ist, das Bauprojekt-Ergebnis zum Bauende

so realistisch wie möglich zu prognostizie-
ren. Somit muss die Mögtichkeit bestehen,

hierin Nachträge und Nachtragspotentiale
in a[[en Phasen (mit alten Statuskennzei-
chen) berücksichtigen zu können.

Es hängt von der Einschätzung der Pro-
jektteitung ab, ob z. B. ein erkannter oder
angekündigter Nachtrag beauftragt werden
kann oder nicht und in der Prognoserech-

nung mit angesetzten Kosten und Erlösen

einen Ergebnisbeitrag tiefert. Gteiches gitt
auch für Nachträge von Nachunterneh-
mern, die mit einer entsprechenden Bewer-

tung / Einschätzung in die Kosten einfließen
oder nicht. Da die letztmalige Fortschrei-
bung der Prognosekalkulation auch eine

Nachkalkulation mit entsprechender bau-

betriebswirtschaftticher Dokumentation
eines Bauprojektes darstellt, ist es von ln-
teresse, zu sehen, wetche Nachträge vom
Auftraggeber abgelehnt oder vom Auftrag-
nehmer zurückgezogen worden sind.

Aus handelsrechtlicher Sicht gitt auch bei

der Prognose auf das Bauende grundsätz-
[iche das strenge Niederstwertprinzip, da

das Prognoseergebnis zum Bauende einen

Vertust ausweisen kann, der unter Berück-

sichtigung des lst-Ergebnisses zum Stichtag

zu einer Drohverlustrückstellung führen
kann. Hier könnte man mit bewerteten,
noch nicht beauftragten Nachträgen den

Drohverlust reduzieren oder gar vermeiden.
Jedes Bauunternehmen soltte genaue

Bewertungsricht[inien für Nachträge und

Nachtragspotentiate sowohI in hande[-

recht[icher a [s auch betriebswirtschaftlicher
Sicht aufstetlen und diese ggf. mit dem

Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater ab-

stimmen. Diese unternehmensindividue[[en
Bewertungsrichtlinien müssen dann von a[-

[en Projektbeteitigten ein heittich verwendet
werden, was nicht zuletzt auch zu einer
transparenten Kommunikation im Unter-
nehmen beiträgt.

Kernaufgabe des Bauprojekt-Contro[[ings
ist es, Nachtragspotentiale zu erkennen!

tung des Nachtrages in der Arbeitskatkutati-
on und somit insbesondere auch in der
hierauf ¿ufsetzenden Leistungsbewertung
mögtich sein. Dies bedeutet, dass ein sach-

lich anerkannter Nachtrag, dessen genauer
ErlösanteiI noch nicht verhande[t ist, aus

der Nachtragskalkutation mit seinen Kos-

tenansätzen und dem errechneten Erlösan-

teil sowie der angesetzten Menge in die Ar-
beitskalkulation übernommen wird, dann

aber mit einem Bewertungsfaktor zwischen

0 und 1 berücksichtigt werden kann. Durch

die Addition des bewerteten Nachtrages

mit der bisherigen Auftragssumme ergibt
sich eine neue, in der Regel erhöhte Sot[-
Auftragssumme mit korrespondierenden
Sol[-Herstellkosten und 5o[-Ergebnis. Nach
Beauftragung des Nachtrages (Status ,,ge-
nehmigt") muss dieser dann ggf. korrigiert
werden, ist also dann identisch mit den
Werten der modifzierten VK.

Leistu ngsbewertung
Streng genommen sollten Nachträge in der
Leistungsbewertung eines Bau projektes zum
Stichtag nur dann aktiviert werden, wenn sie

nach einem vorhergehenden schriftlichen
Angebot vom Auftraggeber, unter Berück-

sichtigung eventueller Korrekturen, schrift-

erkannt X

a ngekünd igt x

X x Xangeboten X

X X Xsachlich anerkannt X

X X Xpreislich genehmigt X

nicht genehmigt X

zu rückgezogen X

Status des Nachtrages Nachtragskalkutation Vertragskalkulation Arbeitska[kulationn Prognosekatkulation Leistungsbewertung
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Nachtragsdokumentation im Sys-
tem des Bau projekt-Contro[[ing
Wie bereits erwähnt ist die Nachtragsdoku-

mentation ein wesentticher BestandteiI für
die erfotgreiche Durchsetzung von Nachträ-
gen. Ab dem Status ,,erkannt" muss ein

Nachtrag dokumentiert und bis zur Beauf-

tragung oder Ablehnung verfolgt werden.
Beim Einsatz von Nachunternehmern gi[t

dies sowoh[ für die aus Sicht des Auftrag-
nehmers an den Auftraggeber zu steLlenden

Nachträge als auch für die von den beauf-
tragten Nachunternehmern erhattenen
Nachträge. Wichtig ist hierbei zu unter-
scheiden, dass in Abhängigkeit von der Ver-

tragskonstellation ein vom Nachunterneh-
mer gestetlter Nachtrag an den Auftraggeber
weitergeleitet werden kann oder nicht.

Zur Unterstützung eines solchen Nach-

tragsmanagements so[[ten im Unterneh-
men einheitliche Formutare zur Dokumen-
tation von Nachträgen und Nachtrags-

potentialen (oder Erfassmasken im Soft-
waresystem) angewendet werden. Sie bein-

halten die wesentlichen zeit- und wert-
mäßigen Eckdaten der Nachträge, um bei

größeren Bauvorhaben, insbesondere im

Schtüsselfertigbau mit seinen vieten, inein-
ander greifenden Gewerken, die Übersicht
zu behalten.

Charakteristisch für das Berichtswesen
einer Bauunternehmung ist, dass neben

den Berichtsdaten des gesamten Unterneh-
mens, die wichtigsten Daten der einzelnen
Bauprojekte berichtet werden. Hier nimmt
das Thema Nachträge einen besonderen

StetLenwert bei der Auftragswert- und Leis-

tungsdarste[[ung ein.

Die Nachträge sollen als Gesamtsum-
men je Auftragswert und Leistung zum

Stichtag getrennt nach:

I beauftragte Nachträge
I eingereichte, noch nicht beauftragte

Nachträge

I eingereichte, noch nicht beauftragte
Nachträge (bewertet)

I noch einzureichende Nachträge (bewer-

tet)
ausgewiesen werden.
Der AnteiI noch nicht beauftragter Nachträ-
ge oder gar noch einzureichender Nachträ-
ge in der Leistung soltdas ,,Risikopotenzia["
der Ergebnisermitttung zum Stichtag doku-
mentieren, da diese Werte sich auch noch

reduzieren können. Dieses RisikopotenziaI
kann über die Verdichtung der Nachtrags-

werte über alte Bauprojekte auch auf Un-

ternehmensebene angegeben werden.
Abb. 4 zeigt beispiethaft einen Auszug

zum Thema,,Nachträge" aus einem monat-
[ichen Bauprojektbericht. Hier wird zusätz-

lich noch der Wert ,,in Vorschau-Le¡stung

bis Jahresende enthatten und nicht beauf-
tragt" angegeben. der in der monattichen
Leistungsvorschau bis zum Jahresende

ebenfatts ein RisikopotenziaI darsteltt. Aus

den bis auf Unternehmensebene verdichte-
ten Vorschaudaten wird die Unterneh-
mensprognose für das [aufende Geschäfts-
jah rherge[eitet, so dassdie Geschäftsfüh ru ng

über das NachtragspotenziaI für jeden Sta-

tus informiert ist. Weiterhin wird auch der
Wert ,,davon Zahlungseingang auf einge-

reichte noch nicht beauftragte Nachträge

die in Leistung enthalten sind" angezeigt.

Dieser Wert so[[ eine gewisse Sicherheit für
sotche Nachträgen liefern, auf die der Auf-
traggeber bereits eine Zah[ung (im Sinne

einer Vorauszah[ung) geteistet hat, obwohl
die Nachträge noch nicht endgültig beauf-
tragt sind. Zum Bauende (im betriebswirt-
schaftlichen Sinn) weist der Punkt,,5. Nach-

träge" nur noch Werte in der Zeile

,,Beauftragte" aus, da es dann weder einge-

reichte, noch nicht beauftragte und noch

einzureichende Nachträge geben kann.

Dr,-lng. lngo Frank Meyer, Ressort
Baumanagement / Unternehmens-

Contro[[ing, BWI-Bau GmbH, Düsse[-

dorl E-Mail: l.Meyer@BWl-Bau.de

Bau projekt-Contro[[ing I MANAGEMENT
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Abb.4: Auszug zum Thema Nachträge aus einem monatlichen Bauprojektbericht
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Jedes Kapitel enthält nach der theoretischen Erklårung und Begründung
der numerischen Methoden zahlreiche Fallstudien. 5o wird der Weg vom
Problem aus der Praxis über die Ableitung des mathematisch-physikali-
schen Modells bis zur Auswahl geeigneter Lösungsverfahren und zu

Berechnungsergebnissen für konkrete Eingabegrößen genau dargestellt.
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